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^ttdifs iß ju Çodj, t»on<t<6 bet Sierße ni<Çf
ÂBefugniô Ijnt, btc Reifer enjufefeeit.

3)ie 9)litarMt bc» Scfcrê

ait feinem fyaifjblatt.
®ie meiften Sefer eines

gacßblatteS ftnb ber Sîeinung,
baß, menn fie ißr Abonnement
begaijlt ßaben, fie aEe§ getßan,
ma§ in ifjren Gräften fteßt.
Stan cß er glaubt, baß er bann

fogar ftßon meßr getßan ßabe unb baß er nun aueß noeß

bon ber 3eitt~cßrift ©efäEigfeiten oerlangen fönne, bie ben
Etebatteur 0pfer an 3eü, menn nicfjt gar noeß an ®elb foften.
3Bir finb anberer Auficßt nnb fdjließen unS gern einem bon
bem „Slngeiger für bie ®raßtinbuftrie" ber „Stüßle" ent=

«ommenen Artifei an, ben wir ßier toiebergeben möißten, mit
ber Sitte, ben Anfcßamtngen gütige Seacßtung 31t feßenten.
Son einem gatßblatte »erlangt man ßeutjutage, baß es Se«
leßrungen bringe über alle? 9teue, maS auf bem betreffenben
©ebiete oorgeßt, auf afleS Aeßt ßabe, maS auf mirtfcßaftlicßem
®ebiete gefeßießt unb feine Siefer reeßtseitig barauf aufmerffam
waeße; man ermartet Setriebäerfaßrnngen 3U finben, Etat«
Üßläge, loie fieß bie ©pefen berringern laffen u. f. tn. ®aS
%b noeß bieleS anbere foil ber SHebafteur miffen unb leiften,
nnb menn er fragt: 3a, mo foE ieß bie§ aEeS ßerneßmen,
j£ äueft ber liebe Sefer bie Acßfeln unb fagt: „®aS ift feine

^aeße!" ©emaeß, lieber Sefer, baS ift boeß nießt gans fo:

^ ift nitßt bloß feine, fonbern eS ift audß) ®eine ©aeße,
beitn menn ®u oerlangft, bie Leitung foEe ®ir ßelfen, fie
Me bie Sntereffen ®eineë ©emerbeS, bie aueß meine eigenen

finb, maßrneßmen unb bertreten, fo ßaft ®u audf) bie Ser=

pflitßiung, babei tßätig mitsumirten unb nießt bloß susufeßen.
®er Sebaftenr, menn er fieß antß bie größte Stüße gibt,
tann nießt aEeS miffen, aEeS beobachten, nnb menn er aneß

feine Stitarb?iter ßat, bie ißm ßilfreieß sur (Seite fteßen nnb
ißn in feinen Seftrebungen unterftüßen, fo fattn aueß biefen
noeß maneßeS entgeßen, maS für bas große ©anje bon 2Bieß=

tigfeit ift. fjier nun beginnt bie Sfticßt beê SeferS, ben
Sebafteur aufmertfam ju ntaeßen, maS nnb mo es feßlt. ®er
Sefer ßat bie Sßflicßt, ben Dîebaîteur feines f^acßblatteS 3a
unterfiüßen, ißm feine Anfcßanungen unb ©rfaßrnngen mit«
3Uteilen, bamit fie berfelbe 3nm aEgemeinen Seften bermerte.
SOSir finb, ®ott fei ®anf, über bie 3eiM ber ©eßeimnis«
främerei ßinauS, mir miffen, baß, menn ßeute ein 3-ortfcßri'tt
in nnferem ©emerbe gemalt mirb, berfelbe fofort AEgemein«
eigentum mirb — ift e§ eine Scafdßine, fo forgt ber ^abritant
für bie Sefanntmacßung, ift eS ein Serfaßren, fo berbreiten
eS bie Seute — beïannt roerben bie gortfeßritte auf aEe

$äEe, fo ober fo. „9ttut gut," mirb einer ober ber anbere

fagen, „menn bas ber $aE ift, fo brautße icß eS nießt 3U

fein, ber e§ befannt gibt, eS ßat mieß mein ©elb gefoftet,
mögen anbere baS ißrige aueß attmenben." Steber Sefer,
menn e§ roirfließ ®eine Sieinung märe, fo märe bieS, mit
Serlaub 3'j fagen, eine berfeßrte. ®enn fieße, menn aEe fo
beuten, fo muß feber feine ©rfaßrnngen fammeln, unb menn
baS ©elb foftet, fo foftet eS jebem fein ©elb, unb eS geßt
eine große ©nmme nußloS berloren, bie erfpart merben tonnte,
menn bie ©rfaßrung borßer mitgeteilt morben märe. 9teßmen
mir an, fecßS gabritanten ftßaffen fieß fedßs berfeßiebene
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Wchts M zu hoch, wonach der Starke nicht
Befugnis ha», die Aeiter anzusetzen.

Die Mitarbeit des Lesers

an seinem Fachblatt.
Die meisten Leser eines

Fachblattes sind der Meinung,
daß, wenn sie ihr Abonnement
bezahlt haben, sie alles gethan,
was in ihren Kräften steht.

Mancher glaubt, daß er dann
sogar schon mehr gethan habe und daß er nun auch noch
von der Zeitschrift Gefälligkeiten verlangen könne, die den
Redakteur Opfer an Zeit, wenn nicht gar noch an Geld kosten.
Wir sind anderer Ansicht und schließen uns gern einem von
dem „Anzeiger für die Drahtindustrie" der „Mühle" ent-
nommenen Artikel an, den wir hier wiedergeben möchten, mit
der Bitte, den Anschauungen gütige Beachtung zu schenken.
Von einem Fachblatte verlangt man heutzutage, daß es Be-
lehrungeu bringe über alles Neue, was auf dem betreffenden
Gebiete vorgeht, auf alles Acht habe, was auf wirtschaftlichem
Gebiete geschieht und seine Leser rechtzeitig darauf aufmerksam
mache; man erwartet Betriebserfahrungen zu finden, Rat-
schlage, wie sich die Spesen verringern lassen u. s. w. Das
und noch vieles andere soll der Redakteur wissen und leisten,
und wenn er fragt: Ja, wo soll ich dies alles hernehmen,
w zuckt der liebe Leser die Achseln und sagt: „Das ist seine

Kachel" Gemach, lieber Leser, das ist doch nicht ganz so:
ist nicht bloß seine, sondern es ist auch Deine Sache,

denn wenn Du verlangst, die Zeitung solle Dir helfen, sie
lolle die Interessen Deines Gewerbes, die auch meine eigenen

sind, wahrnehmen und vertreten, so hast Du auch die Ver-
pflichtung, dabei thätig mitzuwirken und nicht bloß zuzusehen.
Der Redakteur, wenn er sich auch die größte Mühe gibt,
kann nichr alles wissen, alles beobachten, und wenn er auch
seine Mitarbeiter hat, die ihm hilfreich zur Seite stehen und
ihn in seinen Bestrebungen unterstützen, so kann auch diesen
noch manches entgehen, was für das große Ganze von Wich-
tigkeit ist. Hier nun beginnt die Pflicht des Lesers, den
Redakteur aufmerksam zu machen, was und wo es fehlt. Der
Leser hat die Pflicht, den Redakteur seines Fachblattes zu
unterstützen, ihm seine Anschauungen und Erfahrungen mit-
zuteilen, damit sie derselbe zum allgemeinen Besten verwerte.
Wir sind, Gott sei Dank, über die Zeiten der Geheimnis-
krämerei hinaus, wir wissen, daß, wenn heute ein Fortschritt
in unserem Gewerbe gemacht wird, derselbe sofort Allgemein-
eigentum wird — ist es eine Maschine, so sorgt der Fabrikant
für die Bekanntmachung, ist es ein Verfahren, so verbreiten
es die Leute — bekannt werden die Fortschritte auf alle
Fälle, so oder so. „Nun gut," wird einer oder der andere
sagen, „wenn das der Fall ist, so brauche ich es nicht zu
sein, der es bekannt gibt, es hat mich mein Geld gekostet,
mögen andere das ihrige auch anwenden." Lieber Leser,
wenn es wirklich Deine Meinung wäre, so wäre dies, mit
Verlaub zu sagen, eine verkehrte. Denn siehe, wenn alle so

denken, so muß jeder seine Erfahrungen sammeln, und wenn
das Geld kostet, so kostet es jedem sein Geld, und es geht
eine große Summe nutzlos verloren, die erspart werden könnte,
wenn die Erfahrung vorher mitgeteilt worden wäre. Nehmen
wir an, sechs Fabrikanten schaffen sich sechs verschiedene
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äRafdjinen an, jeher eine, fie probieren biefelben aus unb
teilen fiep gegenfeitig ihre ©rfahrungen felbfi mit, fo Ifat ein

jeher Don ihnen hie Soften, roelcße haS Ausprobieren Don

fiir.f madjt, erfpart. Amt fiel), biefe ©rfparniS fannft Sit
buret) hie Seitung haben, roenn Su Seine ©rfahrungen mit*
teilft, anbere fommen nach, unh fdjliefelicf) [teilt fid) EierauS,

baß eilt auberer nod) etroaS befferes toeifj. SBie fann aber
bas leichter gu Sage fommen, als buret) AuSfpracge! SeS*
halb, lieber Sefer, mit Seinen ©rfahrungen nicf)t feinter hem

Serge gehalten, heraus hamit, Su tnirft halb Diel mehr ba=

gegen empfangen. SRandjer mirb fagen, er fei nicht mit her

geber bemanhert. SaS ift eine Ausrehe, menu auch feiue

gute. Schreibe nur jeher feine Anficht fo nieber, mie fie ift;
wenn eS nötig ift, mirb fchon her SRebafteur für bie geeignete

gorm forgen. 2Bir bitten aüe gntereffenten, fid) in biefem
Sinne tf)ätig au her görberung beS gachblatteS zu beteiligen.

3)eut)djer ^atibtucrîertag.

Sa bie [Reform beS fganbroerfS eine ber allgemeinen
fogialen gragen ift, mag es Don gntereffe fein, bie 9te-

folutionen zu üernehmen, roeldje ber beutfehe £anbroer!erbunb
an bem oorleßten ßRoiitag ftattgehabteu 8. fQanbmetfertag zu
£aße gefaßt hat. Stefelben lauten:

1. ©inführung ber obligatorifcben gnnung unb £anb*
merferfammer, foroie beS SefähigungSnachroeifeS.

2. ©efegltche geftlegung ber Segriffe ©anbroerf unb gabrif.
3. Sefeitiguug ber DRilitärroertftätten unb äußerfte ©in*

fchränfung ber ©efängnfSarbeif.
4. Serbot beS IgaufierenS ber AuSlänher unb möglichfte

Sefchränfung beS IpaufierhanbelS ber gnlänber burd) Prüfung
berSehürfniSfrage, fomie Serbot beS SetailreiienS beiißribaten.

5. Sefeitigung ber SonfumDereine, inSbefonbere ber Offi=
gierS* unb Seamten^onfumDereine unb =2Barenl)äufer.

6. ©änglid)e§ Serbot ber 2Ba«berIager unb aller Arten
Don Serfteigerungen neuer ipanbroerfsergeugniffe, foroie be§

giliaIgefd)äfte=ltnroefenS, eoent. progrefftoe Sefteuerung biefer.
7. [Regelung beS SubmiffiouSroefenS.
8. SorgugSredjt für bie gorberungen ber Sauhanbroerfer.
9. 3»8ängigmachung ber fReichSbanl für haS §anbroerf.

10. Sefeitigung beS girmen- unb [RellamenfchroinbelS (un*
lauterer 2ßettberoerb) ;

11. SDßeitere ©rfdjroernng Don ©rünbutigen nach hem

Altiengefeße.
' 12. Aenberungen ber ®onfurëorbnutig.

13. ©eroahrung bon IReichStagSbiäten.

2Serfcan&3n>efeu.

Lohnbewegung in Safel. gu her URaurerPerfammlung
Pom Sonntag nachmittag in her SurgDogteihaße, an her

[ich 1357 iRann beteiligten, rourhe einmütig befchloffen,

an heu aufgefaßten gorberungen feftgnlfalten. Siefe befielen
in. her fèauptfache barin, baß ber SRinimaüohn für tüchtige
Arbeiter 5 gr. betragen foil. Sen ÏReiftern tourbe gu ifjrer
©rfläruitg eine grift bis Sienstag abenb gemährt. Soßten fie
bie görberung ber Arbeiter ablehnen, fo mürben biefe am
1. 3Rai, morgens 9 Ul)r, im „©reifen" meitere Sefdßüffe faffen,
bie eüentueß gu einem Streite führen bürften. An bie hohe

[Regierung rourbe eine petition gerichtet, in Dermittelnbem
Sinne einzugreifen, b. h- haS ©efuch ber Arbeiter gu unter*
ftügen. SeS fernem rourbe in biefer Sigung ein einheitlicher
ÜRaurerüerbanb gegrünbet, bem bereits über 2000 URaurer

uuterfchriftlich beigetreten fiub. fßräftbent beS SerbanbeS

ift £>err griß IRiffler, SDÎartgrâflerftrafee.

Sie So^bedetttteifiet: ©enfë befdjloffen, ben ftreitenben
©efeßen feine roeitern Sîongeffionen gu machen. Segtere roeigern

fid) jeboch entfehteben, gu ben borhanbenen Sebingungen loeiter

gu arbeiten. Somit bauert ber Streif unberänbert fort.

(Mcftrofetîmiîdje ^unbfi^au.
©letirijitätsroerf St. ©allen. Sntn 3®ecfe ber ©in*

führung beS eleftrifchert Siebtes für bie Staht St. ©aßen

ift mit §errn Sißroißer gum „Sdjügengarten" ein Ser*
trag abgefdjloffen roorben, roorin fich biefer Derpftichtet,
roährenb 10 gagren ber Staht Don feiner SöafferroerfSanlage
an ber Sitter im ©rlenholge eine motorifche Straft ir. gorm
üon eleftrifdjer ©nergie im Setrage Don 60 Sferbefräften
gu liefern, unb groar mit Sorrecht Dor anherroeitig behienten

©inrichtungeu folcher Art. Ser Scei3 beträgt per gahr
unb fpferbefraft 200 gr., fomit total 12,000 gr. Selbft*
Derftänblid) ift baë eleftrifcge Sicht fonftant gu liefern unb
müffen beShalb geniigenbe [ReferDemotoren im ©aSroerf
aufgefteßt roerben, roelcge in roafferarmer 3~it bie feglenbe
Sraft ergangen.

Son ber ©entrale bc3 ©Icftrigitâtswerïeë in Sötjttau
foflen Derfchiebene überirbifctie Starfftrom=Seitungen ausgehen
behufs llebertragung Don Sraft unb Sicht unb groar einerfeitS
nach her Srunnmatt bei fRoggtopl (gabrif her §£>• ©ugel*
mann u. Sie.) unb ÜRurgenthal (gabrif her £§. §tS=gmboben
u. (Sie.), anberfeitS ber Aare nach in ber Sichtung gegen
Aarroangen unb üon ha nach Sangentf)al ec. Auch bie

legtere £>auptlinie teilt fich fpäter in groei Arme, Don henen
her anhere gegen IReiniSropl unb bem AmtSbegirf SSangen
hingeht. Sie Släne biefer Seitungslinien finb auf ben

©emeinbefchreibereien SBpnau unb Aarroangen aufgelegt.

Sie fölafthinenfabrif Derlifott mirb biefer Sage bie

St)namomafd)ine ÜRo. 3000 gur Ablieferung bringen. Siefe
3af|t entfpricht jeboch nicht berjenigeu her fabrtgierten unb

oerfaufteu SpnamoS, roelch' legtere heute 3318 beträgt.
Sie 3ahl her uon Derlifon erfteßten SranSformatoreu beläuft
fich gegenwärtig auf 1843; Don beiben Sühlen entfällt mehr
a'S bie fèâlfte auf bie lepten groei gahre. gm gleichen

geitraume mürben 69 eleftrifche Sauffrähne mit einer ge=

famteit §ubfraft Don 755,000 kg. geliefert.

Auel) in ï>cr DrtSgeuteinbe Sitterborf (Shurgau)
Wirb eine SBafferoerforgung mit $pbrantennep erftetit roerben.

Sie bortigen ^äuferbefiper faßten nämlich am lebten ŒRittrooch

Abenb befinitio einen begügligen Sefchluß. Sie ©emeinbe

leiftet an biefe ®inricf)tung einen Seitrag üon 1700 gr.
ScS gaffen beS 2SafferS geflieht in fjoblenftein. 3n biefem

Sehufe gebenft man bort ein 20 Subifmeter haltenbeS
ßteferDoir gu erfteßen unh einen 240 Shtbifmeter fäffenbett
ÏBeiher anzulegen. Siefer leptere roirb ebenfaßS nur gutes
Srinfroaffer enthalten unb fommt berfelbe burch eine Seitung
mit bem IReferüoir in Serbinbung. SaS SBaffer beS SBeiherS
fann alfo in troefenen gahrgängen, roenn bie baS IReferüoir
fpeifenhe Dueße aßfäßig etroaS fchroächer roerben foßte,
ebenfaßS gu Srinfgroecfen benugt roerben. Sie hauptfächlichfte
Seftinimung beS SBeiherroafferS ift aber bie, bei SranhauS*
brächen bem hReferüoir, refp. ben §pbranten zugeführt zn
roerben. Sie SBafferleitung roirb eine URapimaL-Srucffraft
Pott 5,5 AtmoSfphären erhalten.

©leïtrijitâtêwerf Aheinfelbeit. §err IReg.'lRat Sr.
©mil gret) ift gum Sireftor beS ©leftrigitätSmerfeS [Rhein*
felben berufen roorben unb roirb ben [Ruf annehmen.

Söüffer» u. ©leïtrijttâtêwerî ^allau. gn ©rroeiterung
beS SejdjluffeS betr. 2Baffer* u. ©leftrigitätsroert §aßait
genehmigte bie ©inroohnerfchaft bie fofortige ©rfteßung ber

eleftrifchert Straßenbeleuchtung unb Sicht»
abgäbe an Srüiate, toogu girfa 50 Sferbefräfte Dermenbet
roerben fönnen. Surch ©rfteßung biefeS bebeuienben 2Ber£eS

ift aüe AuSficht Dorhanben, baß ftdh ©eroerbe u. gnbuftrie
in bem SegirfShauptort fpaßau namhaft heben nnb ©üter*-
unb ©äuferpreife in ber golge ebenfaßS fteigen roerben.

Surfer, gm technifcfjen Serein 2Binterthur fpradh legten
greitag Dberftl. ©. Siethelm über ein neues, ber girma
©Imore in Söln patentiertes Serfahren, um Äupferergengniffe
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Maschinen an, jeder eine, sie probieren dieselben aus und
teilen sich gegenseitig ihre Erfahrungen selbst mit, so hat ein

jeder von ihnen die Kosten, welche das Ausprobieren von
fünf macht, erspart. Nun sieh, diese Ersparnis kannst Du
durch die Zeitung haben, wenn Du Deine Erfahrungen mit-
teilst, andere kommen nach, und schließlich stellt sich heraus,
daß ein anderer noch etwas besseres weiß. Wie kann aber
das leichter zu Tage kommen, als durch Aussprache! Des-
halb, lieber Leser, mit Deinen Erfahrungen nicht hinter dem

Berge gehalten, heraus damit, Du wirst bald viel mehr da-

gegen empfangen. Mancher wird sagen, er sei nicht mit der

Feder bewandert. Das ist eine Ausrede, wenn auch keine

gute. Schreibe nur jeder seine Ansicht so nieder, wie sie ist;
wenn es nötig ist, wird schon der Redakteur für die geeignete

Form sorgen. Wir bitten alle Interessenten, sich in diesem

Sinne thätig an der Förderung des Fachblattes zu beteiligen.

Deutscher Handwerkertag.

Da die Reform des Handwerks eine der allgemeinen
sozialen Fragen ist, mag es von Interesse sein, die Re-
solutionen zu vernehmen, welche der deutsche Handwerkerbund
an dem vorletzten Montag stattgehabten 8. Handweikertag zu
Halle gefaßt hat. Dieselben lauten:

1. Einführung der obligatorischen Innung und Hand-
Werkerkammer, sowie des Befähigungsnachweises.

2. Gesetzliche Festlegung der Begriffe Handwerk und Fabrik.
3. Beseitigung der Militärwerkstätten und äußerste Ein-

fchränkung der Gesängnisarbeit.
4. Verbot des Hausierens der Ausländer und möglichste

Beschränkung des Hausierhandels der Inländer durch Prüfung
der Bedürfuisfrage, sowie Verbot des Detailreisens bei Privaten.

5. Beseitigung der Konsumvereine, insbesondere der Ossi-
ziers- und Beamten-Konsumvereine und -Warenhäuser.

6. Gänzliches Verbot der Widerlager und aller Arten
von Versteigerungen neuer Handwerkserzeugnisse, sowie des

Filialgeschäfte-IInwesens, event, progressive Besteuerung dieser.
7. Regelung des Submissionswesens.
8. Vorzugsrecht für die Forderungen der Bauhandwerker.
9. Zngängigmachung der ReichSbank für das Handwerk.

10. Beseitigung des Firmen- und Reklamenschwindels (un-
lauterer Wettbewerb);

11. Weitere Erschwernng von Gründungen nach dem

Aktiengesetze.
° 12. Aenderungen der Konkursordnung.

13. Gewährung von Reichstagsdiäten.

Verbandswesen.
Lohnbewegung in Basel. In der Maurerversammlung

vom Sonntag nachmittag in der Burgvogteihalle, an der

sich 1357 Mann beteiligten, wurde einmütig beschlossen,

an den aufgestellten Forderungen festzuhalten. Diese bestehen

in. der Hauptsache darin, daß der Minimallohn für tüchtige
Arbeiter 5 Fr. betragen soll. Den Meistern wurde zu ihrer
Erklärung eine Frist bis Dienstag abend gewährt. Sollten sie

die Forderung der Arbeiter ablehnen, so würden diese am
1. Mai, morgens 9 Uhr, im „Greifen" weitere Beschlüsse fassen,
die eventuell zu einem Streike führen dürften. An die hohe

Regierung wurde eine Petition gerichtet, in vermittelndem
Sinne einzugreifen, d. h. das Gesuch der Arbeiter zu unter-
stützen. Des fernern wurde in dieser Sitzung ein einheitlicher
Maurerverband gegründet, dem bereits über 2000 Maurer
unterschriftlich beigetreten sind. Präsident des Verbandes
ist Herr Fritz Niffler, Markgräflerstraße.

Die Dachdeckermeister Genfs beschlossen, den streikenden

Gesellen keine weitern Konzessionen zu machen. Letztere weigern
sich jedoch entschieden, zu den vorhandenen Bedingungen weiter

zu arbeiten. Somit dauert der Streik unverändert fort.

Elektrotechnische Rundschau.
Elektrizitätswerk St. Gallen. Zum Zwecke der Ein-

führung des elektrischen Lichtes für die Stadt St. Gallen
ist mit Herrn Billwiller zum „Schützengarten" ein Ver-
trag abgeschlossen worden, worin sich dieser verpflichtet,
während 10 Jahren der Stadt von seiner Wasserwerksanlage
an der Sitter im Erlenholze eine motorische Kraft in Form
von elektrischer Energie im Betrage von 60 Pferdekräften
zu liefern, und zwar mit Vorrecht vor anderweitig bedienten

Einrichtungen solcher Art. Der Preis beträgt per Jahr
und Pferdekraft 200 Fr., somit total 12,000 Fr. Selbst-
verständlich ist das elektrische Licht konstant zu liefern und
müssen deshalb genügende Reservemoioren im Gaswerk
aufgestellt werden, welche in wasserarmer Zeit die fehlende
Kraft ergänzen.

Von der Centrale des Elcktrizitätswerkes in Whnau
sollen verschiedene überirdische Starkstrom-Leitungen ausgehen
behufs Uebertragung von Kraft und Licht und zwar einerseits
nach der Brunnmatt bei Roggwyl (Fabrik der HH. Gugel-
mann u. Cie.) und Murgenthal (Fabrik der HH. His-Jmboden
u. Cie.), anderseits der Aare nach in der Richtung gegen
Aarwangen und von da nach Langenthal :c. Auch die

letztere Hauptlinie teilt sich später in zwei Arme, von denen
der andere gegen Meiniswyl und dem Amtsbezirk Wangen
hingeht. Die Pläne dieser Leitungslinien sind auf den

Gemeindeschreibereien Wynau und Aarwangen aufgelegt.

Die Maschinenfabrik Oerlikon wird dieser Tage die

Dynamomaschine No. 3000 zur Ablieferung bringen. Diese

Zahl entspricht jedoch nicht derjenigen der fabrizierten und

verkauften Dynamos, welch' letztere heute 3318 beträgt.
Die Zahl der von Oerlikon erstellten Transformatoren beläuft
sich gegenwärtig auf 1843; von beiden Zahlen entfällt mehr
chs die Hälfte auf die letzten zwei Jahre. Im gleichen

Zeitraume wurden 69 elektrische Laufkrähne mit einer ge-
samten Hubkraft von 755,000 Kg. geliefert.

Auch in der Ortsgemeinde Sitterdorf (Thurgau)
wird eine Wasserversorgung mit Hydrantennetz erstellt werden.
Die dortigen Häuserbesitzer faßten nämlich am letzten Mittwoch
Abend definitiv einen bezügligen Beschluß. Die Gemeinde

leistet an diese Einrichtung einen Beitrag von 1700 Fr.
Das Fassen des Wassers geschieht in Hohlenstein. Zu diesem

Behufe gedenkt man dort ein 20 Kubikmeter haltendes
Reservoir zu erstellen und einen 240 Kubikmeter fassenden

Weiher anzulegen. Dieser letztere wird ebenfalls nur gutes
Trinkwasser enthalten und kommt derselbe durch eine Leitung
mit dem Reservoir in Verbindung. Das Wasser des Weihers
kann also in trockenen Jahrgängen, wenn die das Reservoir
speisende Quelle allfällig etwas schwächer werden sollte,
ebenfalls zu Trinkzwecken benutzt werden. Die hauptsächlichste

Bestimmung des Weiherwassers ist aber die, bei Brandaus-
brächen dem Reservoir, resp, den Hydranten zugeführt zu
werden. Die Wasserleitung wird eine Maximal-Druckkraft
von 5,5 Atmossphären erhalten.

Elektrizitätswerk Nheinfelden. Herr Reg.-Rat Dr.
Emil Frey ist zum Direktor des Elektrizitätswerkes Rhein-
selben berufen worden und wird den Ruf annehmen.

Wasser- u. Elektrizitätswerk Hallau. In Erweiterung
des Beschlusses betr. Wasser- u. Elektrizitätswerk Hallau
genehmigte die Einwohnerschaft die sofortige Erstellung der

elektrischen Straßenbeleuchtung und Licht-
abgäbe an Private, wozu zirka 50 Pferdekräfte verwendet
werden können. Durch Erstellung dieses bedeutenden Werkes
ist alle Aussicht vorhanden, daß sich Gewerbe u. Industrie
in dem Bezirkshaupivrt Hallau namhaft heben und Güter-
und Häuserpreise in der Folge ebenfalls steigen werden.

Kupfer. Im technischen Verein Winterthur sprach letzten

Freitag Oberstl. C. Diethelm über ein neues, der Firma
Elmore in Köln patentiertes Verfahren, um Kupfererzeugnisse
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